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Rechtssatz

Liegt eine rechtskräftige Entscheidung der zuständigen Behörde bzw. des zuständigen Gerichts vor, sind auch andere

Behörden, etwa die Abgabenbehörde, aber auch das Bundes8nanzgericht daran gebunden. Die Bindungswirkung ist

Aus:uss der Rechtskraft der betre;enden Entscheidung. Eine solche Bindung besteht unabhängig von der

Rechtmäßigkeit der Entscheidung (vgl. Ritz, BAO6, § 116 Tz 5; Schulev-Steindl, Verwaltungsverfahrensrecht6, 164).
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